
1  

Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der  

Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Taucha  

(Feuerwehrkostensatzung) 

Präambel 

Aufgrund des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 

9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 

(SächsGVBl. S. 542) geändert worden ist, des § 69 Abs. 2, 3 des Sächsischen Gesetzes über 

den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) vom 24. Juni 2004 

(SächsGVBl. S. 245, 647), das zuletzt durch das Gesetz vom 25. Juni 2019 (SächsGVBl. S. 

521) geändert worden ist, und des § 17 der Sächsischen Feuerwehrverordnung (SächsFwVO) 

vom 21. Oktober 2005 (SächsGVBl. S. 291), die zuletzt durch die Verordnung vom 7. August 

2019 (SächsGVBl. S. 650, 714) geändert worden ist, hat der Stadtrat der Stadt Taucha in seiner 

Sitzung am 11.03.2021 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1  Begriffsbestimmung 

§ 2  Geltungsbereich 

§ 3 Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Taucha 

§ 4 Kostenerstattung bei gegenseitiger Hilfeleistung 

§ 5 Berechnung des Kostenersatzes 

§ 6 Kostenschuldner 

§ 7 Billigkeitsmaßnahme 

§ 8 Entstehung und Fälligkeit 

§ 9 Inkrafttreten 

 

Begriffsbestimmung  

(1) Kosten im Sinne des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Ka-

tastrophenschutz im Freistaat Sachsen sind:  

1. Aufwendungen für die Durchführung von Pflichtleistungen der Feuerwehr. Wird unter 

den in der Satzung bestimmten Voraussetzungen ihre Erstattung verlangt, handelt es 

sich um Kostenersatz.  

2. Aufwendungen der Feuerwehr für die Durchführung von anderen, freiwilligen  

Leistungen. Als Gegenleistung der Leistungsnehmer wird Kostenersatz verlangt   

(2) Ein Einsatz im Sinne dieser Satzung ist jede durch Anforderung ausgelöste und auf die 

Durchführung einer Feuerwehrleistung gerichtete Tätigkeit der Feuerwehr. Ein Einsatz be-

ginnt mit der Alarmierung/Anforderung der Feuerwehr und endet entweder mit Beginn 

eines folgenden Einsatzes oder mit der Erklärung des Einsatzleiters über das Ende des Ein-

satzes, spätestens aber mit der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft in der       Feuer-

wache.  
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(3) Einrichtungsträger im Sinne dieser Satzung ist der Eigentümer oder Besitzer oder  

Nutzungsberechtigte eines Gebäudes oder Gebäudeteils einer Anlage oder einer  

Fläche.  

 

Geltungsbereich 

Diese Satzung gilt für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Taucha im Sinne der 

§§ 6, 14 Abs. 1, 22, 23 und 69 SächsBRKG und für Tätigkeiten der Feuerwehr auf der Grund-

lage der Feuerwehrsatzung der Stadt Taucha in der aktuellen Fassung. Als Leistung gilt auch 

das Ausrücken der Feuerwehr bei missbräuchlicher Alarmierung und bei Fehlalarmierung 

durch automatische Brandmeldeanlagen sowie die im Rahmen des vorbeugenden Brandschut-

zes gem. § 2 Abs. 1 S. 1 SächsBRKG erbrachten Leistungen. 

 

Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr  

(1) Für folgende Pflichtleistungen der Feuerwehr der Stadt Taucha wird gemäß  

§ 69 Abs. 2 SächsBRKG und § 22 Abs. 6 in Verbindung mit § 17 der Verordnung des 

Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Feuerwehren und die Brandverhü-

tungsschau im Freistaat Sachsen (SächsFwVO) Kostenersatz verlangt: 

a) vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Leistungen; 

b) Leistungen, die durch den Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen erfor-

derlich werden; 

c) Leistungen, wenn der Einsatz auf einem Grundstück oder durch eine Anlage mit besonderem 

Gefahrenpotential erforderlich geworden ist; 

d) Brandsicherheitswachen; 

e) Brandverhütungsschauen; 

f) abgebrochener Einsatz infolge missbräuchlicher Alarmierung der Feuerwehr oder der Fehl-

alarmierung durch automatische Brandmeldeanlagen. 

Kostenfreiheit besteht für Maßnahmen nach § 69 Abs. 1 SächsBRKG.  

(2) Für alle anderen freiwilligen Leistungen der Feuerwehr wird auf der Grundlage des  

§ 69 Abs. 3 SächsBRKG und dieser Satzung Ersatz der Kosten verlangt. Zu den freiwilli-

gen Leistungen gehören insbesondere: 

a) Die Beseitigung von Kraftstoffen, Ölen und umweltgefährdenden oder gefährlichen Stoffen 

sowie durch sie verursachte Schäden, deren sofortige  Beseitigung möglich ist, bei Straßen-

verkehrs- und anderen Unfällen. 

b) Die Mitwirkung bei und die Durchführung von Räum-, Aufräum- und Sicherungsarbeiten. 

c) Die zeitweise Überlassung von Fahrzeugen, Geräten und Material zum Ge- und Verbrauch. 
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d) Andere Leistungen, die nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der  Feuerwehren gehören 

und/oder deren Erforderlichkeit sich auf Anforderung Einzelner ergibt. 

 

Kostenerstattung bei gegenseitiger Hilfeleistung 

Für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Taucha nach Artikel 1 § 69 Abs. 2 Nr. 7 des Gesetzes 

zur Neuordnung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes im Freistaat 

Sachsen, ist zum Ersatz der Kosten die Stadt verspflichtet, der im Rahmen eines gemeindeüber-

greifenden Einsatzes nach § 14 Abs. 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Brandschutzes, Ret-

tungsdienstes und Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen Hilfe geleistet worden ist, sofern 

keine anderen Vereinbarungen bestehen oder getroffen werden. Bei regelmäßiger gegenseitiger 

Hilfeleistung ist der Umfang des Kostenersatzes gegenüber Gemeinden, Betrieben und Einrich-

tungen mit Werkfeuerwehr vor Eintritt eines Schadenereignisses durch entsprechende Verein-

barungen zu regeln.  

 

Berechnung des Kostenersatzes  

(1) Der Kostenersatz wird nach dem jeweils gültigen Kostenverzeichnis für Leistungen der 

Feuerwehr berechnet. Das Kostenverzeichnis ist als Anlage Bestandteil der Satzung. Der 

Kostenersatz wird nach Zeitaufwand (Einsatzzeit gemäß Abs. 3), Art und Anzahl des in 

Anspruch genommenen Personals, der Fahrzeuge und des Materials erhoben. Die Kosten-

ersätze der Fahrzeuge beinhalten die Kosten für die auf den Fahrzeugen  

verlasteten Geräte. 

(2) Für Leistungen, die nicht in den §§ 22 und 69 SächsBRKG geregelt sind, kann Kostener-

satz abweichend vom Kostenverzeichnis vertraglich vereinbart werden. Der Auftrag für 

diese Leistungen soll schriftlich erfolgen. 

(3) Die Einsatzzeit für Personal und Fahrzeuge beginnt mit der Alarmierung/Anforderung der 

Feuerwehr und endet entweder mit Beginn des folgenden Einsatzes oder mit der  

Erklärung der Einsatzleitung über das Ende des Einsatzes, spätestens mit Herstellung der 

Einsatzbereitschaft nach dem Wiedereinrücken in die Feuerwache. 

(4) Bei Stundensätzen werden angefangene Stunden auf die nächste halbe Stunde aufgerundet. 

(5) Entstehen den Feuerwehren durch Inanspruchnahme von Personal, Fahrzeugen, Geräten und 

Ausrüstungsgegenständen besondere Kosten, so sind diese zusätzlich zu denjenigen nach   Ab-

satz 3 zu erstatten, sofern sie dort nicht bereits enthalten sind. 

(6) Für die beim Einsatz verbrauchten Materialien werden die jeweiligen Sachkosten und  ge-

gebenenfalls Entsorgungskosten zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlags in Höhe von 

10 Prozent der oben beschrieben Kosten erhoben. 
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(7) Werden durch den Einsatz Geräte oder Ausrüstungsgegenstände unbrauchbar oder gehen 

verloren, so können die Kosten für den Zeitwert der Kostenschuldnerin/dem Kostenschuld-

ner in Rechnung gestellt werden, soweit der/dem Zahlungspflichtigen ein Verschulden 

trifft. 

(8) Entstehen der Feuerwehr durch Inanspruchnahme von Personal, Fahrzeugen, Geräten und 

Ausrüstungsgegenständen Dritter zusätzliche Kosten, so sind diese zusätzlich zu den Kos-

ten nach § 3 Abs. 1 zu erstatten. Zusätzliche Kosten im Sinne dieser Satzung entstehen u. 

a. durch die Inanspruchnahme von Spezialdienstleistungen Dritter und  

speziellen Materialien bzw. Geräten, die nicht von der Feuerwehr Taucha vorgehalten wer-

den. 

(9) Kostenersatz wird nur in dem Umfang vom Kostenschuldner gefordert, wie Personal und 

Gerät zum Einsatz gekommen sind. Wird mehr Personal und Gerät am Einsatzort bereit-

gestellt als tatsächlich erforderlich und hat der Kostenschuldner dies zu vertreten, können 

auch für das nicht erforderliche Personal und Gerät Kosten verlangt werden. 

 

Kostenschuldner  

(1) Zum Kostenersatz für Leistungen nach § 3 Abs. 1 dieser Satzung sind die in § 69 Abs. 2 

SächsBRKG und in § 17 SächsFwVO genannten Personen verpflichtet. 

(2) Kostenersatz für Leistungen nach § 3 Abs. 2 dieser Satzung wird von den in § 69 Abs. 3 

SächsBRKG genannten Personen verlangt. 

(3) Kostenerstattungspflichtiger für Leistungen nach § 4 dieser Satzung ist die Stadt oder Ge-

meinde, der Hilfe geleistet wurde. 

(4) Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner.  

 

Billigkeitsmaßnahme 

Ersatz der Kosten soll nicht verlangt werden, soweit dies eine unbillige Härte wäre. Hierzu ist 

die Stellung eines gesonderten Antrages erforderlich, sowie die Vorlage entsprechender Nach-

weise. 

 

Entstehung und Fälligkeit  

(1) Der Anspruch auf Kostenersatz entsteht mit Beendigung des Einsatzes / der Leistung der 

Feuerwehr. 

(2) Der Kostenersatz wird durch Bescheid erhoben und mit dessen Zustellung fällig. 
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Inkrafttreten 

(1) Die Satzung tritt mit Wirkung vom 02.04.2021 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die bis dahin gültige Feuerwehrkostensatzung der Stadt Taucha vom 

14.05.2020 außer Kraft. 

 

 

Taucha, den _________ 

 

Tobias Meier 

Bürgermeister der Stadt Taucha 
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Anlage 

 

Kostenverzeichnis zur Satzung über den Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen 

Feuerwehr der Stadt Taucha vom 14.05.2020 

 

I. Kostenersatz für Einsatzkräfte 

1.  je Einsatzkraft 38,16 €/Stunde 

II. Kostenersatz für Fahrzeuge  

1. Kommandofahrzeug (KDOW) 27,93 €/Stunde 

2. Löschfahrzeug (HLF 20, LF20/16) 172,22  €/Stunde 

3. Drehleiter (DLK23-12) 494,11  €/Stunde 

4. Rüstwagen (RW1) 114,61 €/Stunde 

5. Mannschaftstransportfahrzeug (MTF, MTW) 49,83  €/Stunde 

6. Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W)76,00 €/Stunde

  

III. Verbrauchsmaterialien 

1. Die Kosten für Lösch- und Bindemittel sowie sonstige Verbrauchsmaterialien, ein-

schließlich anfallender Entsorgungskosten, sind in tatsächlich angefallener 

Höhe zzgl. eines Verwaltungskostenzuschlags in Höhe von 10 % der angefallenen 

Kosten, gem. § 5 Abs. 5 der Kostenersatzsatzung zu erstatten. 

2. Dies gilt auch für Aufwendungen der Stadt Taucha, für die im Kostenverzeichnis 

kein Kostenersatz festgelegt ist. 

IV. Geräte und Ausrüstung 

1. Feuerlöscher (Stück) 10,00 €/Tag 

2. Hochwassersatz (Stück) 10,00 €/Stunde 

- bestehend aus 1 x Tauchpumpe, 2 x B-Druckschlauch 

3. Druckschlauch 8,00 €/Tag 

4. Feuerlöschtrainer – Heimi1 (Stück) 50,00 €/Tag 


